
Im Regierungsprogramm 
für die Jahre 2020 bis 
2024 hat sich die Bundes-

regierung zur Sicherstellung 
der Aufklärung von Miss -
handlungsvorwürfen gegen 
Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte durch unabhängi-
ge Ermittlungen verpflich-
tet.  

Um dies umzusetzen, 
wurde im März 2020 im 
Bundesministerium für In-
neres (BMI) unter wissen-
schaftlicher Begleitung das 
Projekt zur „Evaluierung 
des Bundesamts zur Korrup-
tionsprävention und Korrup-
tionsbekämpfung (BAK) 
unter Berücksichtigung der 
Einrichtung einer Be-
schwerdebehörde bei Miss -
handlungsvorwürfen“ ge-
schaffen.  

 
Eines der Projektziele 

war die Ausarbeitung eines 
Vorschlags zur Einrichtung 
einer eigenen multiprofes-

sionell zusammengesetzten 
Organisationseinheit im 
BAK, die mit polizeilichen 
Befugnissen ausgestattet ist 
und sowohl von Amts we-
gen ermittelt als auch als 
Beschwerdestelle für Be-
troffene fungiert.  

Im November 2020 wur-
de der Abschlussbericht er-
stellt, auf dessen Ergebnis-
sen die Novelle des Geset-
zes über das Bundesamt zur 
Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung 
(BAK-G) fußt, mit der die 
neue Ermittlungs- und Be-
schwerdestelle Misshand-
lungsvorwürfe (EBM) im 
BAK eingerichtet wird.  

Der Ministerialentwurf 
zur Änderung des BAK-G 
wurde im Frühjahr 2023 für 
sechs Wochen einer Begut-
achtung unterzogen. Im 
Sommer 2023 passierte die 
Regierungsvorlage zur Än-
derung des BAK-G das Par-
lament und wurde am 21. 

Juli 2023 mit BGBl. I Nr. 
107/2023 kundgemacht.  

 
Die Ermittlungs- und Be-

schwerdestelle im BAK 
(EBM) wird als eigene Orga-
nisationseinheit im BAK 
eingerichtet. Die dortigen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollen bei Misshand-
lungsvorwürfen im BMI er-
mitteln. Die Entscheidung, 
die EBM im BAK einzu-
richten, gründet sich darauf, 
dass das BAK außerhalb der 
Generaldirektion für die öf-
fentliche Sicherheit – also 
außerhalb der „klassischen“ 
Hierarchie der Sicherheits -
exekutive – angesiedelt und 
damit von dieser unabhängig 
ist. Außerdem verfügt das 
BAK über langjährige Er-
fahrung und Know-how bei 
sensiblen polizeiinternen Er-
mittlungen. Darüber hinaus 
enthielt das BAK-G bereits 
umfassende Bestimmungen 
zur Gewährleistung von 

Transparenz, Nachvollzieh-
barkeit und der Vermeidung 
von externen Einflussnah-
men auf die Ermittlungen. 
Die Einrichtung der EBM 
im BAK stellt sicher, dass 
Misshandlungsvorwürfe von 
einer mit polizeilichen Be-
fugnissen ausgestatteten, 
aber außerhalb der „Polizei“ 
eingerichteten Stelle öster-
reichweit aufgeklärt werden, 
ohne Parallelstrukturen zu 
schaffen. 

 
Organisation und Multi-

professionalität. Die EBM 
wird künftig von einer Stell-
vertreterin bzw. einem Stell-
vertreter des BAK-Direktors 
geleitet und sich durch mul-
tiprofessionelle Zusammen-
setzung auszeichnen. So sol-
len neben Exekutivbedien-
steten und Juristen fachkun-
dige Bedienstete eingesetzt 
werden, etwa aus dem Be-
reich der Psychologie. Um 
Know-how im Bereich von 
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Ermittlungs- und Beschwerdestelle  
 

Mit der Novelle des BAK-Gesetzes wird im Innenministerium eine eigene, österreichweite Ermittlungs- und 
Beschwerdestelle zur Aufklärung von Misshandlungsvorwürfen gegen Polizeibedienstete geschaffen.

Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle zur Aufklärung von Misshandlungsvorwürfen gegen Polizeibedienstete befindet sich am Sitz 
des Bundesamts zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Meidlinger Kaserne in Wien
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Misshandlungsvorwürfen si-
cherzustellen, haben die Be-
diensteten der EBM eine 
spezielle Ausbildung insbe-
sondere im Bereich der 
Grund- und Menschenrechte 
zu absolvieren, die von der 
Sicherheitsakademie vorge-
nommen wird. 

 
Zuständigkeit der EBM. 

Jeder behauptete oder auf-
grund von äußeren Umstän-
den mögliche Fall einer Mis-
shandlung im Ressortbereich 
des BMI wird künftig von 
Mitarbeitern der EBM unter-
sucht.  Erfasst sind alle vor-
sätzlichen strafbaren Hand-
lung gegen Leib und Leben 
bei einer dienstlichen Tätig-
keit ohne Zusammenhang 
mit der Ausübung unmittel-
barer Zwangsgewalt (etwa 
vorsätzliche Herbeiführung 
einer Prellung ohne Zusam-
menhang mit einer Befugnis-
ausübung), alle fahrlässigen 
oder vorsätzlichen strafbaren 
Handlung gegen Leib und 
Leben bei unverhältnismäßi-
ger Aus übung unmittelbarer 
Zwangsgewalt (z. B. fahrläs-
sige schwere Körperverlet-
zung im Rahmen einer Fest-
nahme) sowie alle un-
menschlichen oder erniedri-
genden Behandlungen (zum 
Beispiel grobe Beleidigun-
gen oder ungerechtfertigte 
und erniedrigende Leibesvi-
sitationen). Nicht in die Zu-
ständigkeit der EBM werden 
Vorwürfe innerdienstlichen 
Fehlverhaltens fallen – wenn 
eine Misshandlung an einem 
Bediensteten des BMI vor-
geworfen wird und kein Ver-
dacht einer Straftat vorliegt.  

Die EBM ist außerdem 
bundesweit für kriminalpoli-
zeiliche Ermittlungen bei 
Ausübung unmittelbarer 
Zwangsgewalt mit Todesfol-
ge und lebensgefährdendem 
Waffengebrauch zuständig.  

 
Unabhängiger Beirat. Um 

die Tätigkeit der EBM so un-
abhängig wie möglich zu ge-
stalten, sieht die Novelle die 
Einrichtung eines eigenen 

unabhängigen Beirats beim 
BMI vor, bestehend aus ein-
schlägigen Expertinnen und 
Experten, insbesondere im 
Bereich der Grund- und 
Menschenrechte. Diesem ob-
liegt in erster Linie die be-
gleitende strukturelle und 
transparente Kontrolle der 
Tätigkeit der EBM. Außer-
dem sind Weisungen an das 
BAK im Zusammenhang mit 
der Tätigkeit der EBM nicht 
nur schriftlich und begründet 
zu erteilen, sondern auch 
dem Beirat zu übermitteln. 
Dieser soll auch als Anlauf-
stelle für Meldungen von 
Misshandlungsvorwürfen 
dienen. Er kann aus eigenem 
sowie über Ersuchen des 
BMI oder des BAK-Direk-
tors tätig werden und Emp-
fehlungen erteilen. Über sei-
ne Aufgabenwahrnehmung 
und Empfehlungen hat der 
Beirat dem BMI jährlich Be-
richt zu erstatten. 

 
Stärkung der Unabhängig-

keit. Im Sinne internationaler 
Standards sowie der Vorga-
ben des Regierungspro-
gramms enthält die Novelle 
zahlreiche weitere Maßnah-
men zur Stärkung der Unab-
hängigkeit der Ermitt-
lungstätigkeit der EBM und 
des BAK. Dies umfasst ne-
ben speziellen Ausbildungs-
erfordernissen der Bediens -
teten der EBM insbesondere 
die Verlängerung der Funkti-
onsperioden des Direktors 
und seiner Stellvertreter auf 
zehn Jahre sowie die Ein-
schränkung der Möglichkeit 
von Nebenbeschäftigungen.  

Um die Einrichtung der 
EBM und des unabhängigen 
Beirats sowie die umfassen-
de Ausbildung der multipro-
fessionell zusammengesetz-
ten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sicherzustellen, 
ist eine Legisvakanz von 6 
Monaten nach Kundma-
chung im Bundesgesetzblatt 
vorgesehen. Die Änderungen 
des BAK-G treten daher mit 
22. Jänner 2024 in Kraft. 

Marina Entacher-Prunner
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